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Privater Gestaltungsplan «Zentrumweg» -
Genehmigung 

Gemeinde Niederhasli 

Lage Zentrumweg (Kat.-Nrn.: 478, 2886) 

Massgebende - Situationsplan 1:500 vom 6.12.2018 und Gestaltungsplanvorschriften vom 4.12.2018 
Unterlagen - Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 4.12.2018 

Sachverhalt 
Anlass und Zielsetzung Im Zentrum von Niederhasli bietet das Areal des ehemaligen Haslimärts ein grosses Po-

der Planung tential für eine Zentrumsüberbauung mit Wohnen, Gewerbe und Publikumsnutzungen. 
Damit soll zugleich die Chance genutzt werden, den Dorfplatz zu stärken und die Fuss-
und Velovernetzung sowie die Durchgrünung auf dem Areal zu verbessern. Das Büro 
Miller & Maranta, Basel, hat eine städtebauliche Studie für das Areal entworfen, welche 
die Grundlage für den Gestaltungsplan bildet. 

Zustimmung Die Gemeindeversammlung stimmte mit Beschluss vom 5. Juni 2018 dem privaten Ge-
staltungsplan «Zentrumweg» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss Rechtskraft-
bescheinigung des Bezirksrats Dielsdorf vom 18. Juli 2018 keine Rechtsmittel eingelegt. 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 ersucht die Gemeinde Niederhasli um Genehmi-
gung der Vorlage. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Das Areal «Zentrumweg» befindet sich in der Kernzone K3. Der Haslimärt auf dem Areal 

der Vorlage «Zentrumweg» ist eine grossvolumige Zentrumsüberbauung, welcher durch einen Zwi-
schenbau mit einem Riegelhaus aus dem 19. Jahrhundert verbunden ist. Aufgrund der 
grossen, verschachtelten Baumasse ist das Areal für den Langsamverkehr nicht querbar. 
Des Weiteren befindet sich der Haslimärt zwar am Dorfplatz, ist aber funktional und städ-
tebaulich nicht mit diesem verbunden. Mit dem Gestaltungsplan soll eine attraktive Zent-
rumsüberbauung geschaffen werden, welche mit ihrer städtebaulichen Setzung und 
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Adressierung den Platz belebt und zugleich auch Wohnnutzungen im Zentrum bietet. Mit 
dem städtebaulichen Konzept wird auch die Fuss- und Velodurchlässigkeit im Zentrum 
und durch das Areal verbessert. 

Wesentliche Durch die Festlegung von öffentlichen Langsamverkehrsachsen wird die Durchwegung 
Festlegungen und sichergestellt. Die städtebauliche Situation wird durch den Abbruch des Verbindungsbaus 

Vorschriften zwischen dem Häslirnart und dem Riegelhaus geklärt und durch die Festlegung der 
höchsten Gebäudehöhe des Neubaus am Platz ausgezeichnet. Dessen Erdgeschossnut-
zung wird direkt am Platz verortet und der Gebäudezugang am Platz sichergestellt. 

Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 25. April 2018 gestellten Anträ-
Genehmigungsprüfung gen und Empfehlungen wurde teilweise entsprochen. 

Nicht berücksichtigt wurden die Anträge zur Sicherung der Raumbildung am Dorfplatz mit 
einer Baulinie, die Ergänzung von Art. 7, wonach keine Stützen bei Arkaden erstellt wer-
den dürfen sowie der Verzicht auf auskragende Balkone an der Dorfplatzfassade. Der 
Verzicht auf die Umsetzung dieser städtebaulichen Anträge werden im Hinblick auf einen 
angemessenen Projektierungsspielraum toleriert. 

C. 	Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der 
Kostenauflage gemäss Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht 
beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten 
und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffent-
lichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Zentrumweg», welchem die Gemeindeversammlung 
mit Beschluss vom 5. Juni 2018 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 358.40 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög- 
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lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Niederhasli wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu veröf-
fentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge- 
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

Gemeinde Niederhasli (unter Beilage von drei Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf (Katasterbearbeitungs- 

organisation KBO) 

UBS Fund Management (Switzerland), Thomas Schulz, Aeschenplatz 6, 

Postfach, 4002 Basel (Rechnungsadressat) 

VERSENDET AM 14. MR1. 2019 
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Amt für nummernwicklung 	Kanton Zürich 
Gemeinde Niederhasli 

    

       

Pi!ivaler Gastaltungspan "Zererumweg" 
mit öffentlich-rechtlicher Wirkung gemäss § 85 PBG 
Originalmassstab 1:500 

Von den Grundeigentümern aufgestellt am: 	 13. Februar 2018 

Kat. Nr. 478 	Gemeinde Niederhasli 
Kat. Nr. 2886 	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential 
vertreten durch 	UBS Fund Management (Swizerland) AG 

Öffentlich Auflage von: 	02. März 2018 bis: 01. Mai 2018 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am: 	05. Juni 2018 
Änderungen vom Gemeinderat festgesetzt am: 	04. Dezember 2018 
Namens der Gemeindeversammlung und des Gemeinderats 

Der Gemeindepräsident 

Von der Baudirektionge hmigt am:  

Der Gemeindeschreiber 
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05. Juni ,018 

04. D zember 2018 

einderat iederha 
Schreib 

Marco Kurer 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 

14. März 2019 Von der Baudirektion 

ARE Nr. }'.8:),/Aa  Für die Baudirektion: 

i6 Kanton Zürich 
Gemeinde Niederhasli 

Privater Gestaltungsplan "Zentrumweg II  

mit öffentlich-rechtlicher Wirkung gemäss § 85 PBG 

Vorschriften 

Von den Grundeigentümern aufgestellt am: 	13. Februar 2018 

Kat. Nr. 478 	Gemeinde Niederhasli 

Kat. Nr. 2886 UBS (CH) Property Fund - Direct Residential 

vertreten durch UBS Fund Management (Switzerland) AG 

Öffentliche Auflage von: 	02. März 2018 	bis: 01. Mai 2018 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am: 

Änderungen vom Gemeinderat festgesetzt am: 

Namens der Gemeindeversammlung 

AG FÜR RAUMENTWICKLUNG 

































































1/1 

 

 

Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 21.06.2019 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000322 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli

Privater Gestaltungsplan "Zentrumweg", Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8155 Niederhasli  
Der private Gestaltungsplan "Zentrumweg" wurde von den 
Stimmberechtigten der Gemeinde Niederhasli an der Ge-
meindeversammlung vom 5. Juni 2018 und von der Baudi-
rektion des Kantons Zürich mit der Verfügung Nr. 1786/18 
vom 14. März 2019 genehmigt.  
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des 
Kantons Zürich vom 3. Mai 2019 ist kein Rechtsmittel ergrif-
fen worden. Der private Gestaltungsplan "Zentrumweg", 
Niederhasli, tritt am Tag der Publikation in Kraft. 
Gemeinderat Niederhasli, 21. Juni 2019 

Rechtliche Hinweise:  

Anmeldestelle für Forderungen, Einsprachen oder Re-
kurse:  
Gemeinde Niederhasli 
Dorfstrasse 17  
8155 Niederhasli
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